
 

 
Beantragung einer  
Lohnsteuerkarte 
 
 
 
Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, 
 
diese Anwendung unterstützt Sie bei der Beantragung einer Lohnsteuerkarte 

• für Einzelpersonen 
§ Erstausstellung für die Steuerklassen 1, 2, 3, 5 
§ Ausstellung  einer zusätzlichen Lohnsteuerkarte Klasse 6 

• für Ehepartner 
§ Erstausstellung für die Steuerklassen 3/5, 4/4 oder 5/3 

 
Die Erstausstellung einer Lohnsteuerkarte ist gebührenfrei und richtet sich nach dem derzeit 
gültigen Landesrecht: 

Die Gemeinden haben aufgrund ihrer melderechtlichen Unterlagen (z.B. Melderegister, Einwohnerkartei) von 
Amts wegen für alle unbeschränkt einkommenssteuerpflichtigen Arbeitnehmer, die im Inland ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt haben (§ 1 Abs. 1 Einkommenssteuergesetz - EStG -) unentgeltlich Lohnsteuerkarten 
auszustellen (§ 39 EStr, R 108 Lohnsteuer-Richtlinen - LStR -).  

. 
Die Gebühr für die Ausstellung einer Ersatz-Lohnsteuerkarte beträgt 5,00 €. Sie kann mit 
dieser Anwendung nicht beantragt werden. 
Änderungen an Ihrer Lohnsteuerkarte, wie beispielsweise die Höhe des Freibetrags, die 
Religion oder die Anzahl der Kinder, können ebenfalls nicht über diese Anwendung 
beantragt werden.  
Dafür müssen Sie weiterhin persönlich zu unseren Öffnungszeiten ins Meldeamt, EG-
Zimmer 1, kommen. 
Öffnungszeiten: 
Mo.-Fr. 8.00 Uhr – 12.00 Uhr 
Di.  15.30 Uhr – 18.30 Uhr 
Do.  14.00 Uhr – 16.00 Uhr 
 
 
 
Für eine erfolgreiche Bearbeitung Ihres Antrags beachten Sie bitte Folgendes: 
 

• Alle mit * gekennzeichneten Felder müssen von Ihnen ausgefüllt werden 
• die Bearbeitung und Prüfung Ihrer Anfrage erfolgt durch den zuständigen 

Sachbearbeiter bei der Gemeinde. Das Ergebnis wird Ihnen deshalb mit einer 
zeitlichen Verzögerung auf dem Postweg zugehen.  

 
 
1. Angaben zu Ihrer Person  
 
Doktorgrad keine Angabe  
 
* Familienname       
 
Namenszusatz keine Angabe 



 
 
* Vorname(n)       
 
*Geburtsdatum       
 
 
 
 
 
2. Ihre Anschrift:  
 
* Straße       
 
* Hausnummer/Zusatz       
 
* Postleitzahl/Wohnort       
 
 
3. Ihre Kontaktadresse bei Rückfragen  
 
Telefon       
 
Fax        
 
E-Mail-Adresse       
 
Die Angaben von Telefon, Fax oder E-Mail-Adresse sind freiwillig. Damit besteht für uns die 
Möglichkeit eventuelle Unstimmigkeiten mit Ihnen abzuklären. 
 
 
 
 
 
Lohnsteuerkarte  
 
Ich beantrage eine Lohnsteuerkarte für das Jahr       
 

  Ich beantrage die Erstausstellung einer Lohnsteuerkarte der Klasse    
  Ich beantrage die Ausstellung einer zusätzlichen Lohnsteuerkarte der Klasse SECHS. 

 
 
Ich beantrage je eine Lohnsteuerkarte für mich und meinen Ehegatten 

 DREI/FÜNF 
 VIER/VIER 
 FÜNF/DREI 

 
 
 
 
 
 
 
 

Antrag abschicken 

 


